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 Veröffentlicht am 22.11.1988

Norm

MRG §16 Abs2 Z1

Rechtssatz

Die bezüglich der Anzahl der Wärmequellen bestehenden Voraussetzungen der Kategorie A sind erfüllt, wenn eine

ausreichende Beheizung der Küche bei geschlossenen Türen durch die Wärmequellen in den angrenzenden Räumen

gewährleistet ist.
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